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Az.: 133-600.01/017#005-0466/25


Leistungsbeschreibung
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) plant die Anschaffung bzw. Erweiterung eines Geräuschmesssystems inkl. einem 3-jährigen Wartungsvertrag für die Software und Hardware.

Die Behörde ist verpflichtet, eigene unabhängige Messungen von Fahrzeuggeräuschemissionen im Rahmen der Marktüberwachung gemäß den geltenden internationalen Vorschriften durchzuführen. Dabei werden sogenannte Freifeldmessungen auf dem KBA-Testgelände in Leck auf einem neu errichteten ISO-Asphalt durchgeführt.

Dabei sind neben der ISO 362 insbesondere die UN-Regelungen inkl. der aktuellen Fassungen maßgeblich für die durchzuführenden Prüfungen:

· UN-R. 41 	(Geräuschemissionen Krafträder), 
· UN-R. 51	(Geräuschemissionen PKW), 
· UN-R. 51	(Geräuschemissionen PKW [ICE[footnoteRef:1], BEV[footnoteRef:2], FCEV[footnoteRef:3], HEV[footnoteRef:4]]),  [1:  Fahrzeug mit Verbrennungsmotor]  [2:  Elektrofahrzeug]  [3:  Brennstoffzellenfahrzeug]  [4:  Hybridfahrzeug] 

· UN-R. 59	(Geräuschemissionen Austauschschalldämpfer PKW), 
· UN-R. 92 	(Geräuschemissionen Austauschschalldämpfer Krafträder), 
· UN-R. 117 	(Geräuschemissionen Reifen), 
· UN-R. 138 	(Geräuschemissionen Elektrofahrzeuge AVAS)

Auch ältere Vorschriften wie etwa UN-R. 51 Äs 02 und 70/157/EWG, die Richtlinie 97/24/EG Kapitel 9 und VO (EU) 134/2014 müssen in der Software auszuwählen sein, damit diese Prüfungen gem. der Vorschriften durchgeführt werden können. 
Das zu beschaffende Messsystem muss die Anforderungen der genannten Vorschriften, insbesondere die Toleranzen der Messbedingungen, erfüllen. Mit dem Messsystem müssen vorschriftenkonforme Prüfungen durchgeführt werden können.
Der Hersteller muss mind. drei Referenzen nachweisen, dass sein angebotenes Messsystem bereits bei bekannten Automobilherstellern oder Technischen Diensten zum Einsatz kommt.



Hinweise zum Verfahren
Ziel dieser Ausschreibung ist es, Angebote für funktionierende Gesamtsysteme zu erhalten, die mit oder ohne Einbindung vorhandener Komponenten alle hier dargestellten Bedingungen erfüllen. 
Ausschlaggebend für den Zuschlag ist letztlich das wirtschaftlichste Angebot. Um dieses zu ermitteln, werden alle Angebote, die die formellen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen, ausschließlich hinsichtlich ihres Gesamtangebotspreises verglichen. Im Anschluss wird der Zuschlag auf das Angebot mit dem niedrigsten Wert erteilt.
Zur Überprüfung der fachlichen Voraussetzungen ist dem Angebotsschreiben (Anlage 4) eine Übersicht aller eingeplanten Komponenten beizufügen. Um eine Angemessenheit des Gesamtpreises bewerten zu können, sind zudem die Einzelpreise der Komponenten anzugeben.

1. Allgemeine Anforderungen an das Messsystem
Das beschriebene System muss die Durchführung normgerechter Geräuschmessungen von Fahrzeugen auf dem KBA- eigenen Prüfgelände mit genormten Fahrbahnbelag sicherstellen. Die Messgeräte müssen die Anforderungen der zuvor genannten Vorschriften erfüllen, sodass die Messungen beweissicher sind. Die anfangs genannten Vorschriften und die darin enthaltenen Bedingungen, die Anforderungen und die komplexen Berechnungen muss das neu zu beschaffende Messsystem erfüllen und umsetzen können. Eine automatische Auswertung der Messdurchläufe gem. den jeweiligen Vorschriften ist zu gewährleisten.

Die Ausstattung muss flexibel, erweiterbar und an geltende und zukünftige gesetzliche Anforderungen (insbesondere neue RD-ASEP Anforderungen UN-R. 51 Äs 03 Annex 9 (aktuellsten Anhänge), UN-R 41 (aktuellsten Anhänge) und UN-R. 138 (aktuellsten Anhänge)) anpassbar sein. Eine Echtzeitauswertung der Messergebnisse von den unmittelbar zuvor durchgeführten Prüfungen muss gewährleistet sein.

Der „Testreport“ gem. UN-R. 51 Äs 03 Annex 9 Appendix 5 muss in der Auswertesoftware entsprechend abgebildet werden. In diesem Zusammenhang sind auch gem. UN-R. 51 Äs 03 Annex 9 Appendix 2 die entsprechenden Schallerwartungsmodelle zu berücksichtigen.



2. Hinweis zum bestehenden Messsystem:
Das bestehende Messgeräte (Racelogic VBOX 3i und die dazugehörige Lichtschranke (Hersteller: Pepperl + Fuchs, MLV12-54-LAS/76b/110/124)[footnoteRef:5], könnte, soweit technisch möglich, mit eingebunden werden. Die Grundlage hierbei ist das „Pass by Noise“ Messsystem von Racelogic. [5:  Die Lichtschranke ist am Fahrzeug montiert. Auf dem Asphalt ist ein entsprechender Reflexionsstreifen angebracht.] 

Zudem ist ein sogenannter OBD II / CAN ID Datenlogger von der Firma Büch.IT vorhanden, womit die Fahrzeugparameter zusammen mit der VBOX 3i via CAN synchronisiert werden und die Parameter wie Drehzahl, Fahrpedalstellung, Stellung der Drosseleinrichtung, etc. aufgezeichnet werden. Der Abgriff erfolgt über die OBD II Schnittstelle des Fahrzeugs.
Diese Fahrzeugdaten sind Bestandteil der Auswertung und der Ergebnisdarstellung. 
Zur Reduzierung von Kosten können diese Geräte in das zu beschaffende Messsystem mit eingebunden werden. 
Dies ist allerdings keine zwingende Vorgabe.
Die Schalldruckpegel werden mit zwei Mikrofonen vom Typ B&K 2245 (Schallpegelmesskopf Typ: 4966) aufgezeichnet.
Im Falle der Einbindung der Racelogic + Lichtschranke und des OBD II Datenloggers ist der Anbieter dafür verantwortlich, dass das Messsystem vollumfänglich funktioniert. Die Kompatibilität mit den Geräten ist sicherzustellen und zu gewährleisten. 
Andernfalls hat der Hersteller eigene Messgeräte zur Geschwindigkeitserfassung, Aufzeichnung der Triggerbedingungen und Aufzeichnung der Fahrzeugparameter wie Drehzahl, etc. mit anzubieten, um die Anforderungen zu erfüllen.



3. Technische Anforderungen
- Das System muss mobil einsetzbar sein, mit einer Funkstrecke (WLAN Radio Funkmodule o.ä.) von bis zu 100 Metern, um die vorgeschriebenen Freifeldbedingungen (Radius von 50 m ohne reflektierende Objekte) sicherzustellen. Das bedeutet, dass die Messungen aus der entsprechenden Entfernung (z.B. aus einem Container oder einem Transportwagen mit Messwarte) begleitet werden müssen.

- Unter dem vorhandenen Fahrbahnbelag im KBA-eigenen Testcenter sind Leerrohre verbaut. An den Positionen AA, PP und BB sind entsprechende Durchführungen unter der Teststrecke für etwaige Kabellagen berücksichtigt worden. Dabei verbindet das Leerrohr z.B. an AA die beide Seiten (rechts/links) miteinander. An den anderen Positionen PP und BB ist das gleiche Prinzip hinsichtlich der Durchführung vorhanden.

- Messsystem muss aus einer mobilen Messwarte bedient werden können (z.B. Transporter)

- System zur Messung von Außengeräuschpegeln vorbeifahrender Fahrzeuge (Fahrgeräusch) und stehender Fahrzeuge (Standgeräusch) gemäß einschlägiger internationaler Normen und genannter Vorschriften.

- Es müssen die Fahrzeugkategorien M1, M2 sowie bei Krädern die Kategorien L1-3 berücksichtigt werden

- Mobile und drahtlose Komponenten zur flexiblen Messung im Prüffeld (Freifeldbedingungen). Ausreichender Abstand zum Prüffeld.

- Einfache Steuer- und Aufzeichnungseinheit zur Analyse der Messdaten, unmittelbar nach Durchführung der Prüfung. Ausgabe/Anzeige von Test bestanden/nicht bestanden. 

-Automatisierte synchronisierte Anzeige der Modaldaten (zeitlicher Verlauf) unmittelbar nach Testdurchführung

- Testbedingungen müssen an die vorherigen Fahrbedingungen/Prüfbedingungen nach Testdurchführung anpassbar sein.

- Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Umgebungsparameter (z. B. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Windrichtung, Luftdruck, etc.) gem. Vorschriften einschließlich Einhaltung der genannten Toleranzen.

- Autarker Betrieb durch Akkumulatoren ohne externe Stromversorgung.

- Schulung und Einweisung des Personals zur Nutzung des Systems.

- Einfache und schnelle Installation und Handhabung. Kurze Rüstzeiten. Es wird immer nur ein Fahrzeug zur gleichen Zeit gemessen. Aber mehrere Fahrzeuge pro Tag möglich.

- Software mit Eingabe- und Anzeigemasken für die Normvorgaben, Live-Darstellung der
Ergebnisse. Tabellarisch (Darstellung der einzelnen Messdurchläufe) und Grafisch (Modal, Übersichtsdiagramm der Vorgaben und Ergebnisse der Tests).

- Ausgabe eines übersichtlichen Ergebnisprotokolls (für jede der oben genannten Vorschrift) mit allen relevanten Parametern und Berechnungen. Zusätzlich grafische und tabellarische Übersicht des Gesamtergebnisses und der einzelnen Messdurchläufe. Anzeige ob das geprüfte Fahrzeug die Randbedingungen und den Schalldruckpegel/Frequenzen der jeweiligen Vorschrift erfüllt hat.

- Softwareupdates im Hinblick auf die Vorschriftenentwicklung sind immer rechtzeitig bereitzustellen, bevor diese ihre Gültigkeit erlangen.

- Keine „nachträgliche“ Auswertung gewünscht zur Beurteilung, ob das Prüfobjekt bestanden hat, sondern direkte tabellarische und grafische Ergebnisdarstellung mit Test i.O. / n.i.O. 

- Sofortige Darstellung von bestandenen und nicht bestandenen Prüfungen nach Durchführung

- Anpassbare individuelle Testbedingungen (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Drehzahlen,
Randbedingungen allgemein).

- Möglichkeit zur Durchführung individueller Tests über die Normvorgaben hinaus. Auch sehr hohe Fahrzeuggeschwindigkeiten von über 150 km/h und auch niedrige Geschwindigkeiten unterhalb von 10 km/h müssen zuverlässig aufgezeichnet und ausgewertet werden.

- Kommentarfunktion während der Prüfung zu den einzelnen Durchläufen muss möglich sein.
- Hochauflösende Modalaufzeichnung der einzelnen Durchläufe muss gegeben sein sowohl grafisch als auch tabellarisch, inkl. aller externen Parameter gem. Vorschrift.

- Automatische Zuordnung der Fahrtrichtung, insbesondere zu Mikrofon 1 und Mikrofon 2 (rechts/links) – Die Messstrecke wird aus beiden Richtungen (Hin- und Rückfahrt) befahren

- Die Software muss eine Mittellinienabweichung des Fahrzeugs erkennen und entsprechend darstellen  Fahrzeug nicht mittig auf der Line CC gefahren.

- Das System muss auch den Schalldruckpegel über die Linie BB hinaus erfassen und entsprechend darstellen können (RD-ASEP Anforderungen BB + XX m)



4. Benötigte Komponenten 
• Mobiles Fahrzeugmesssystem zur hochauflösenden Datenerfassung (inkl. Schnittstellen für GPS-Geschwindigkeit, Trigger, CAN-Bus).
• Digitale hochauflösende CAN-, CAN-FD Eingänge für die Aufzeichnung von externen Parametern wie Trigger Fahrpedal (externer Fahrpedalsensor), Motordrehzahl, eingelegter Gang, Stellung Drosseleinrichtung, sofern möglich Erfassung von PWM-Signalen   Stellung Abgasklappen 
• Softwaremodule für Messung, Analyse und Auswertung von Außengeräuschmessungen (Fahr- und Standgeräusch). 
• Vollständiges Softwarepaket für die oben genannten Vorschriften inkl. neuster Supplements.
• Wetterstation zur Erfassung von Umgebungsbedingungen gem. einschlägiger Vorschriften (sofern KBA-eigene Station nicht nutzbar).
• Zwei drahtlose (Funkübertragung z. B. an eine Basisstation) digitale Mikrofone zur Schallpegel- und Frequenzmessung inkl. Frequenzauswertung (Terzbandanalyse u.a. auch eine Ermittlung der Frequenzverschiebung. Schmalbandanalyse (FFT)) in der entsprechenden Software. 
Erfüllung aller genannten Normen und Vorschriften, insbesondere Frequenzmessung nach UN-R. 138 inkl. Software notwendig. Zusätzlich mit Windschutz.

(Anforderungen gem. oben genannter Vorschriften, insbesondere UN-R. 51 Äs 03 Anhang Abs. 1.1 Akustische Messungen – „Bei dem Messgerät für den Geräuschpegel muss es sich um einen Präzisions-Schallpegelmesser oder ein entsprechendes Messsystem handeln, das den Anforderungen für Messgeräte der Klasse 1 (einschließlich des vom Hersteller empfohlenen Windschutzes, falls vorhanden) entspricht. Diese Anforderungen sind in der IEC-Veröffentlichung 61672-1:2002 „Elektroakustik — Schallpegelmesser“, 2. Ausgabe der International Electrotechnical Commission (Internationale Elektrotechnische Kommission) enthalten. Der Schallpegelmesser ist im Modus „schnell“ zu betreiben; für die Frequenzbewertung ist die in der IEC- Veröffentlichung 61672-1 wiedergegebene Bewertungskurve A zu verwenden. Bei der Verwendung eines Systems mit regelmäßiger Überprüfung der Bewertungskurve“;

Auszug aus UN-R. 138 Anhang 3 Abs. 111: „Vorgaben an das Messsystem UN-R 138 Anhang 3 Abs. 111:
"Bei der Durchführung der Messungen für Terzbänder müssen die Instrumente alle Anforderungen der Norm IEC 61260-1-2014 Klasse 1 erfüllen. Bei der Durchführung der Messungen für die Frequenzverschiebung muss das digitale Schallaufzeichnungssystem eine Quantisierung von mindestens 16 bit aufweisen. Die Abtastfrequenz und der dynamische Bereich müssen dem Signal, dem die Messung gilt, angemessen sein.") geeignet, auch für die Messungen von Elektro- und Hybridfahrzeugen gemäß den Bestimmungen von UN-R. 138. 

• Mobile Akkus zur autarken Stromversorgung.
• Wetterstation zur Erfassung der Umgebungsbedingungen. 
• Fahrpedalsensor zur Messung des Zeitpunkts „Niedertreten des Fahrpedals“
• Fahrerdisplay bzw. mobiles Interface zur Steuerung, Überwachung, Darstellung und Auswertung der Messungen
• Installation und Inbetriebnahme einschließlich Systemkonfiguration auf dem Test Center in Leck (25917)
• Training und Schulung des Personals (ca. 4 - 5 Teilnehmer) auf das neue Messsystem (Hardware und Software), insbesondere im Punkt Frequenzmessung gem. UN-R. 138 und UN-R. 51 Äs 03 Annex 9. 
• Abnahme des Gesamtsystems im Rahmen der Schulung (Test Center Leck)
• Software Wartungsvertrag mind. 3 Jahre (Pflegevertrag)
• Wartungsvertrag Hardware (u.a inkl. Kalibrierung) Messgeräte/Mikrofone mind. 3 Jahre, ISO 17025, Hinweis: Für die vorhandene VBOX 3i besteht bereits ein Wartungsvertrag mit Racelogic für die Kalibrierung. Gleiches gilt für die beiden vorhandenen Mikrofone vom Hersteller HBK, Typ 2245/Messkopf Typ: 4966 mit HBK.



5. Abnahmeprozedur
Für die erfolgreiche Abnahme des angebotenen Messsystems sind entsprechende Abnahmetests gemeinsam durch den Auftraggeber und -nehmer durchzuführen. 
Die Grundlage hierfür bilden die oben genannten UN-Regelungen und Richtlinien. Der Anbieter hat zu zeigen, dass Prüfungen gem. den UN-Regelungen und der Richtlinien (inkl. der relevanten Prüfanhänge) konform durchgeführt werden können. 
Dabei sind die entsprechenden Prüfungen als Ergebnis in einem Protokoll darzustellen, welches auch die geforderten tabellarischen und grafischen Elemente enthält. Die Auswertesoftware hat jeweils eine konforme Messung inkl. den Randbedingungen darzustellen. Zudem sind auch die Messergebnisse in Modalform abzubilden. 
Für die UN-R. 51 würde sich demnach folgende Prüfumfänge als Beispiel ergeben.
Gleiches gilt entsprechend auch für die andere UN-Regelungen bzw. Richtlinien:

· UN-R. 51 Äs 02 Anhang 3 (Verfahren und Geräte zur Messung der Geräuschentwicklung von Kraftfahrzeugen)
· UN-R. 51 Äs 03 Anhang 3 (Verfahren und Geräte zur Messung der Geräuschentwicklung von Kraftfahrzeugen)
· UN-R. 51 Äs 03 Anhang 7 (ASEP - Messverfahren zur Bewertung der Einhaltung der zusätzlichen Bestimmungen zu Geräuschemissionen)
· UN-R. 51 Äs 03 Anhang 9 (Prüfung im Sinne vom RD-ASEP)

Der Anbieter hat auch zu zeigen, dass innerhalb der Prüfungen die Randbedingungen flexibel geändert werden können, um Prüfungen durchzuführen, die über die vorgegebenen Parameter der jeweiligen Vorschrift hinausgehen.

Der Abschluss erfolgt über einen EVB-IT Pflegevertrag S (Kurzversion) und EVB-IT Kaufvertrag (Kurzfassung mit Instandhaltung), siehe Anlage 8 und 9, die mit dem Angebot einzureichen sind. 

Die Angebotspreise sind in Anlage 4 – Angebotsschreiben für alle zu erbringenden Leistungen anzugeben. Eine Einzelvergabe ist nicht vorgesehen.
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